
Rechnungsvorschriften 

Rechnungen müssen für Zwecke der Umsatzsteuer folgende Merkmale enthalten: 

1. anzuwendender Steuersatz bzw. Hinweis auf die Steuerbefreiung  
2. Ausstellungsdatum  
3. fortlaufende Nummer  
4. UID-Nummer des leistenden Unternehmers.  

Beispiel: 
 

 
 

Kleinbetragsrechnungen (Gesamtbetrag der Rechnung unter 150,--€) sind von dieser 
Änderung nicht berührt. Diese können daher wie bisher ausgestellt werden. 
 


